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Vierte Satzung zur Änderung der Ordnung zur Vergabe von Studienplätzen 
in nicht in das zentrale Vergabeverfahren 

einbezogenen zulassungsbeschränkten Studiengängen 
an der Technischen Universität Chemnitz 

(Zulassungsordnung) 
vom 11. Juni 2012 

 
Aufgrund von § 13 Abs. 3 des Gesetzes über die Hochschulen im Freistaat Sachsen (Sächsisches Hoch-
schulgesetz – SächsHSG) vom 10. Dezember 2008 (SächsGVBl. S. 900), das zuletzt durch Artikel 5 des 
Gesetzes vom 4. Oktober 2011 (SächsGVBl. S. 380, 391) geändert worden ist, in Verbindung mit § 6 Abs. 6 
des Gesetzes über die Zulassung zum Hochschulstudium im Freistaat Sachsen (Sächsisches Hochschulzu-
lassungsgesetz – SächsHZG) vom 7. Juni 1993 (SächsGVBl. S. 462), das zuletzt durch Gesetz vom 11. 
April 2011 (SächsGVBl. S. 115) geändert worden ist, und § 24 der Verordnung des Sächsischen Staatsmi-
nisteriums für Wissenschaft und Kunst über die Vergabe von Studienplätzen (Sächsische Studienplatzver-
gabeverordnung – SächsStudPlVergabeVO) vom 29. Juni 2010 (SächsGVBl. S. 204) hat der Senat im Be-
nehmen mit dem Rektorat der Technischen Universität Chemnitz folgende Satzung erlassen: 
 

Artikel 1 
Änderung der Zulassungsordnung 

 
Die Ordnung zur Vergabe von Studienplätzen in nicht in das zentrale Vergabeverfahren einbezogenen zu-
lassungsbeschränkten Studiengängen an der Technischen Universität Chemnitz (Zulassungsordnung) vom 
15. Mai 2009 (Amtliche Bekanntmachungen Nr. 1/2009, S. 1), die zuletzt durch Satzung vom 11.Mai 2012 
(Amtliche Bekanntmachungen Nr. 8/2012, Seite 216) geändert worden ist, wird wie folgt geändert: 
 
Die Anlage zur Zulassungsordnung wird wie folgt geändert: 
 
Nach Punkt 11 werden folgende Punkte 12 und 13 eingefügt. 
 
 „12. Für den Studiengang Bachelor Interkulturelle Kommunikation  erfolgt die Auswahl der Studienbe-
werber nach § 4 Abs. 3 Satz 1 Nr. 1 der Zulassungsordnung wie folgt: 
 
Es wird eine Eignungsnote aus der Einzelnote Englisch der Hochschulzugangsberechtigung und der Durch-
schnittsnote der Hochschulzugangsberechtigung gebildet. Mit der Eignungsnote wird eine Rangfolge gebil-
det, nach der die Auswahl erfolgt. Die Eignungsnote berechnet sich zu 10 Prozent aus der Einzelnote und zu 
90 Prozent aus der Durchschnittsnote. Die Einzelnote ergibt sich aus dem arithmetischen Mittel der ausge-
wiesenen Kursnoten. Leistungspunkte in den Kursen werden nach folgender Regel in Noten umgerechnet. 
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15 Leistungspunkte - 0,7  07 Leistungspunkte - 3,3  
14 Leistungspunkte - 1,0  06 Leistungspunkte - 3,7 
13 Leistungspunkte - 1,3  05 Leistungspunkte - 4,0 
12 Leistungspunkte - 1,7  04 Leistungspunkte - 4,3 
11 Leistungspunkte - 2,0  03 Leistungspunkte  - 4,7 
10 Leistungspunkte - 2,3  02 Leistungspunkte - 5,0 
09 Leistungspunkte - 2,7  01 Leistungspunkte - 5,3  
08 Leistungspunkte - 3,0  00 Leistungspunkte - 6,0 
 
Wird auf dem Zeugnis der Hochschulzugangsberechtigung nur eine Gesamtnote für die Einzelnote ausge-
wiesen, dient diese als Berechnungsgrundlage. Bei der Einzelnote und der Eignungsnote werden zwei Stel-
len hinter dem Komma berücksichtigt; alle weiteren Stellen werden ohne Rundung gestrichen.  
 
13. Für den Studiengang Bachelor Medical Engineering erfolgt die Auswahl der Studienbewerber nach § 4 
Abs. 3 Satz 1 Nr. 1 der Zulassungsordnung wie folgt: 
 
Es wird eine Eignungsnote aus der Einzelnote Mathematik der Hochschulzugangsberechtigung und der 
Durchschnittsnote der Hochschulzugangsberechtigung gebildet. Mit der Eignungsnote wird eine Rangfolge 
gebildet, nach der die Auswahl erfolgt. Die Eignungsnote berechnet sich zu 10 Prozent aus der Einzelnote 
und zu 90 Prozent aus der Durchschnittsnote. Die Einzelnote ergibt sich aus dem arithmetischen Mittel der 
ausgewiesenen Kursnoten. Leistungspunkte in den Kursen werden nach folgender Regel in Noten umge-
rechnet. 
 
15 Leistungspunkte - 0,7  07 Leistungspunkte - 3,3  
14 Leistungspunkte - 1,0  06 Leistungspunkte - 3,7 
13 Leistungspunkte - 1,3  05 Leistungspunkte - 4,0 
12 Leistungspunkte - 1,7  04 Leistungspunkte - 4,3 
11 Leistungspunkte - 2,0  03 Leistungspunkte  - 4,7 
10 Leistungspunkte - 2,3  02 Leistungspunkte - 5,0 
09 Leistungspunkte - 2,7  01 Leistungspunkte - 5,3  
08 Leistungspunkte - 3,0  00 Leistungspunkte - 6,0 
 
Wird auf dem Zeugnis der Hochschulzugangsberechtigung nur eine Gesamtnote für die Einzelnote ausge-
wiesen, dient diese als Berechnungsgrundlage. Bei der Einzelnote und der Eignungsnote werden zwei Stel-
len hinter dem Komma berücksichtigt; alle weiteren Stellen werden ohne Rundung gestrichen.“ 
 
Die bisherigen Punkte 12 bis 14 werden zu den Punkten 14 bis 16. 
 

Artikel 2 
Neubekanntmachung 

 
Der Rektor der Technischen Universität Chemnitz wird ermächtigt, den Wortlaut der Zulassungsordnung in 
der vom Inkrafttreten dieser Satzung an geltenden Fassung neu bekannt zu machen. 
 

Artikel 3 
Inkrafttreten 

 
Diese Satzung tritt am Tage nach ihrer Veröffentlichung in den Amtlichen Bekanntmachungen der Techni-
schen Universität Chemnitz in Kraft. Sie gilt für das Auswahlverfahren ab dem Wintersemester 2012/2013. 
 
Ausgefertigt aufgrund der Beschlüsse des Senates vom 5. Juni 2012 und des Rektorates der Technischen 
Universität Chemnitz vom 16. Mai 2012. 
 
Chemnitz, den 11. Juni 2012 
 
 
Der Rektor  
der Technischen Universität Chemnitz 
 
 
Prof. Dr. Arnold van Zyl 

Amtliche Bekanntmachungen 
________________________________________________________________________________________

Nr. 10/2012 vom 13. Juni 2012 
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